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RS OGH 1992/4/2 15Os13/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.04.1992

Norm

StGB §105 Abs2 C

Rechtssatz

Eine (gefährliche) Drohung ist dann nicht rechtswidrig, wenn der Täter das Übel androht, um ein tatsächliches oder

vermeintliches Recht durchzusetzen und überdies ein sachlicher Zusammenhang zwischen dem angedrohten Übel

und dem geforderten Verhalten besteht.

Entscheidungstexte

15 Os 13/92
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